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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1966/20 

Titel 

Festlegung aus der öff. Sitzung SBUKV vom 28.09.2020 zur DS 1510/20 - Wegbeleuchtung 

entlang des Gera-Radwanderweges zwischen der Lehmannsbrücke und Weidengasse - hier: 

Nachfragen 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

 

Welche Kosten würden auf die Stadt zukommen, wenn man diesen Weg barrierefrei gestalten 

würde? 

 

Für die Ermittlung der Kosten zur barrierefreien Gestaltung o.g. Wegeverbindung stehen dem 

Tiefbau- und Verkehrsamt keine personellen Ressourcen zur Verfügung. 

 

Vor dem Hintergrund der bereits in Bearbeitung befindlichen Projekte und der für die Erhaltung 

oder den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur notwendigen Projekte besitzt die barrierefreie 

Umgestaltung dieser Wegeverbindung keine Priorität und nur einen ggf. wünschenswerten 

Bedarf.  

 

Die dafür erforderlichen Eingriffe in den Lebensraum von Pflanzen und Tieren machen die 

Genehmigungsfähigkeit dieses Vorhabens mehr als fraglich. 

 

Die dafür ggf. erforderlichen Eingriffe in angrenzende private bauliche Anlagen, sind vor dem 

Hintergrund der baulichen Zielstellung nicht zu begründen. 

 

 

 

 

Anlagen  

 

 
 

gez. Dipl.-Ing. Reintjes 
 

19.10.2020 
Unterschrift  Amtsleitung  66 Datum 
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